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erschien:

Herr Marcus Schmitt，geb. am 30.09.1969
wohnhaft: KlenzestraQe 17, 80469 Muchen
- von Person bekannt 一．

Der amtierende Notar befragte den Erschienenen, ob er  oder ein mit ihm in
raumlicher Gemeinschaft tatiger Rechtsanwalt Mr  den Erschienenen in dieser
Sache zuvor anwaltlich tatig war und belehrte darOber, dass er in diesem FaIle
einem Beurkundungsverbot unterliege; der Erschienene verneinte die Vorbefassung
im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BeurkG.

Der Erschienene erklarte:

1. I c h  errichte hiermit nach § 2 Abs. l a  GmbHG eine Gesellschaft mi t
beschrankter Haftung unter der Firma

SHEEP UG (haftungsbeschrankt)
mit dem Sitz in Berlin.

2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb sowie das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an anderen Unternehmen, und zwar im eigenen Namen, auf
eigene Rechnung, nicht fOr Dritte unter Ausschluss von Tatigkeiten nach dem
Kreditwesengesetz.

3. D a s  Stammkapital der Gesellschaft betragt 1.000 E (I.W. eintausend Euro) und
wird wie folgt Obernommen:

Marcus Schmitt Obernimmt einen Geschaftsanteil in Hohe von 1.000毯 .
Die Eli,lage ist in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Hohe.
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4, Z u m  Geschaftsfuhrer der Gesellschaft wird Herr Marcus Schmitt, geboren am
30.09.1969, wohnhaft in Munchen, bestellt. Der Geschaftsfuhrer ist von den
Beschrankungen des § 181 des Burgerlichen Gesetzbuches befreit.

5. D i e  Gesellschaft tragt die mit der Grundung verbundenen Kosten bis zu einem
Gesamtbetrag v o n  3 0 0  E ,  hochstens jedoch b i s  z u m  Betrag ihres
Stammkapitals. Daruber hinausgehende Kosten tragen die Gesellschafter im
Verhaltnis ihrer Geschaftsantei 淹．

6. V o n  dieser Urkunde erhalt eine Ausfertigung jeder Gesellschafter, beg-aubigte
Ablichtungen die Gesellschaft und das Registergericht (in elektronischer Form)
sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt -  KOrperschaftssteuerstelle -.

7 D e r  Erschienene wurde vom Notar insbesondere auf folgendes hingewiesen

(1) D i e  Gesellschaft entsteht als solche erst mit ihrer Eintragung in das
HandeIsregister. Derjenige, der  vor der Eintragung i n  ihrem Namen

(2)

handelt, haftet 11U.personlich.

Zahlungen auf die Stammeinlage, die vor der heutigen Beurkundung des
UG-Vertrages vorgenommen wurden, haben keine tilgende Wirkung und
sind daher zu vermeiden.

(3) D i e  Stammeinlagen mOssen sich l m  Zeitpunkt des  Eingangs d e r
Registeranmeldung bei Gericht in der freien, uneingeschrankten Verfugung
der Geschaftsfahrung befinden u n d  durfen -  m i t  Ausnahme d e r
satzungsmagigen Obernahme der Grundungskosten -  auch nicht durch
die Eingehung von Verbindlichkeiten angetastet sein; e ine -  auch
werterhaltende -  Ventvendung d e r  Einlagen danach, jedoch v o r
Handelsregistereintragung d e r  Gesellschaft, i s t  n a c h  h ・M‘  d e m
Handelsregister nachzumelden.

(4) Der W e r t  d e s  Gesellschaftsvermogens d a r f  i m  Zeitpunkt d e r
Handelsregistereintragung der Gesellschaft nicht niedriger sein, als das
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Stammkapital. Die Gesellschafter sind verpflichtet, den Fehlbetrag zu
erbringen, und zwar ohne Beschrankung auf die Hohe der Obernommenen
Einlage.

(5) D i e  Geldeinlagen konnen nicht durch AufrechnungNerrechnung m i t
Forderungen gegen die Gesellschaft erfullt werden.

(6) S o lien Geldeinlagen zeit!ich unmittelbar nach der  Grundung an den
Gesellschafter wieder ausbezahlt werden, w i rd  dieser von seiner
Einlageverpflichtung nur dann befreit, wenn der Gesellschaft gegen ihn
stattdessen e in  vollwertiger und sofort falliger Ruckgewahranspruch
zusteht. D i e  Vereinbarung zwischen d e r  Gesellschaft und d e m
Gesellschafter hieruber ist bei der Anmeldung anzugeben.

(7) Sacheinlagen sind nicht zulassig. Werden in unmiftelbaren zeitlichem oder
sachlichem Zusammenhang mit der Grundung Gegenstande im Eigentum
eines Gesellschafters, einer ihm nahestehenden Person oder eines von
ihm beherrschten Unternehmens an die Gesellschaft verkauft oder wird
eine andere Gestaltung gewahlt, durch die es zu einem Ruckfluss der
Bareinlage a n  den  Gesellschafter kommt, i s t  dieser weiterhin z u r
Erbringung seiner Obernommenen Bareinlage verpflichtet. In diesen Fallen
der verdeckten bzw.  verschleierten Sacheinlage s ind sowohl d a s
schuldrechtliche als auch das dingliche Obertragungsgeschaft mit der
Gesellschaft wirksam. Der Wert des verdeckt erbrachten Gegenstandes
wird auf die noch zu erbringende Bareinlageverpflichtung angerechnet. Die
Strafbarkeit des Geschaftsfuhrers, der eine Bareinzahlung versichert, bleibt
von der Anrechnung jedoch unberuhrt (s. Abs. (9)).

(8) D e r  Notar hat darauf hingewiesen, dass die Gesellschafter in Sonderfallen
einer Haftung wegen eines so genannten existenzvernichtenden Eingriffs
ausgesetzt sein konnen. Hierzu kann es insbesondere bei Verletzung des
Eigeninteresses d e r  Gesellschaft k o m m e n  (Liquidationsentzug,
"Umleitung" v o n  Auftragen, Gefahrdung d e r  Kreditfahigkeit durch
Entziehung von Sicherheiten, Verlagerung von Haftungsrisiken). Betroffen
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ist jeder Gesellschafter, der an dem Eingriff in das Gesellschaftsvermogen
mitgewirkt hat.

(9) Werden falsche Angaben bei der Errichtung der Gesellschaft gemacht oder
wird die Gesellschaft durch Einlagen oder GrOndungsaufwand vorsatzlich
oder grob fahrlassig geschadigt, haften alle Gesellschafter nach § 9  a
GmbHG u.a. auf Schadensersatz; falsche Angaben bei der Eintragung der
Gesellschaft i n  das  Handelsregister sind nach §  8 2  GmbHG m i t
Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bedroht.

(10) Soweit es nicht zur Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister kommt,
greift eine unbeschrankte
GesellschaftsvermOgen
entsteht mit dem

gedeckten
Verlustdeckungshaftung in Hobe der nicht vom

Verluste. Der Verlustdeckungsanspruch
Rucknahme

i Eintragung d e r
Gesellschaft i n  d a s  Handelsregister auf ,  muss  e r  d i e  aus d e r
aufgenommenen Geschaftstatigkeit aufgelaufenen Verluste i n  vollem
Umfang ohne Beschrankung a u f  d ie  Obernommene Stammeinlage
ausgleichen

-

Scheitern der Eintragung, cl.h.
Aufgabe des Geschaftsbetrebs
also der  Gesellschafter diebs und OberlangerEintragungsdauer. Gibt  also der  Gesellschafter d ie

IL

Vollzugsvollmacht

insbesondere

Die Beteiligten, auch soweit sie GeschaftsfOhrer sind, erteilen hiermit dem Notar
sowie jedem Angestellten dieser Notarstelle, insbesondere

Simone Hal &berg und Heike Marczewski

jeweils einze n und befreit von den Beschrankungen des § 181 BGB Auftrag und Volimacht,
alle zur Eintragung der Anderungen in das Handelsregister etwa noch erforderlichen und
zweckdienlichen Erklarungen abzugeben, insbesondere Gesellschafterbeschlusse z u
fassen, Nachtragsvereinbarungen z u m  Gesellschaftsvertrag z u  schliellen o d e r
Handelsregisteranmeldungen zu tatigen.

des Eintragungsantrags, Aufgabe des Geschaftsbetr
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Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen in Gegenwart des Notars vorgelesen,
von ihm genehmigt und sodann von ihm und dem Notar wie folgt unterzeichnet .



 
Ich beglaubige hiermit die Übereinstimmung des mir in Urschrift vorliegenden Dokumentes in Papierform mit den in dieser Datei 

enthaltenen Bilddaten. 
 
 
 
Berlin, den 11.02.2019 
 
 
 
 
 
       Dr. Cato Dill, Notar 

Ich beglaubige hiermit die Obereinstimmung des mir in Urschrift vorliegenden Dokumentes in Papierform mit den in dieser Datei
enthaltenen Bilddaten.

Berlin, den 11.02.2019

Dr. Cato Di一I ’Notar


	

